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über die Wahlen zum 1. Kinder- und Jugendbeirat in Geesthacht


Die Stadt Geesthacht gibt bekannt, dass im Rahmen der landesweiten Wahlen für Kinder- und Jugendvertretungen in Schleswig-Holstein der 1. Kinder- und Jugendbeirat Geesthacht in der Woche vom 17.11. bis 23.11.205 gewählt wird.

Wahlvorschläge können gemäß der Wahlordnung des Kinder- und Jugendbeirates der Stadt Geesthacht ab dem 17. August bis einschließlich zum 16. Oktober 2025 bei der Stadt Geesthacht eingereicht werden.

Auszüge hierzu aus der Wahlordnung für den Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Geesthacht:

1. Wahlberechtigt (aktives Wahlrecht) sind alle Kinder und Jugendlichen ab dem vollendeten 10. Lebensjahr bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die in Geesthacht gemeldet sind und/oder ihren Lebensmittelpunkt in Geesthacht haben. Unter dem Begriff „Lebensmittelpunkt“ sind z.B. der Schulbesuch, Ausbildungsstätte, Freiwilligendienst sowie Aktivitäten in Geesthachter Vereinen zu verstehen. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist nicht erforderlich, um das Wahlrecht zu erhalten.
2. Wählbar (passives Wahlrecht) sind alle jungen Menschen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die in Geesthacht gemeldet sind und/oder ihren Lebensmittelpunkt in Geesthacht haben. Unter dem Begriff „Lebensmittelpunkt“ sind z.B. der Schulbesuch, Ausbildungsstätte, Freiwilligendienst sowie Aktivitäten in Geesthachter Vereinen zu verstehen. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist nicht erforderlich für die Wählbarkeit.
3. Jeder Wahlvorschlag muss in Blockschrift oder Maschinenschrift die wählbare Bewerberin oder den wählbaren Bewerber mit Vor – und Familiennamen, Anschrift und Geburtsdatum aufführen. Mit dem Wahlvorschlag muss die Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers eingereicht werden, dass sie oder er mit der Aufnahme in den Wahlvorschlag einverstanden und bereit ist, bei einer eventuellen Wahl ein Mandat im Kinder- und Jugendbeirat anzunehmen.
4. Vordrucke zum Wahlvorschlag sind spätestens ab dem 17. August 2025 auf der Webseite der Stadt Geesthacht zu finden. 


5. Wahlvorschläge sind entweder per E-Mail mit dem Betreff „Wahlvorschlag KJB Wahl“ an josefine.dettmer@geesthacht.de zu richten, oder bei der Stadt persönlich oder schriftlich abzugeben:
Stadt Geesthacht
Kinder- und Jugendbeteiligung
Markt 15
21502 Geesthacht

Weitere Informationen zum Wahlvorgang finden sich in der Wahlordnung des Kinder- und Jugendbeirates unter der Webadresse www.geesthacht.de oder zur Einsichtnahme bei der Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung nach vorheriger Terminvereinbarung. 


Geesthacht, den 23.07.2025


Olaf Schulze
Bürgermeister
